
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1994/1/28 94/17/0006
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1994

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §25;

VStG §5 Abs2;

Rechtssatz

Eine Unkenntnis oder eine irrige Auslegung von Bestimmungen der StVO 1960 (hier: gesetzmäßige Kennzeichnung

einer Kurzparkzone im Sinne des § 25 StVO 1960) kann bei Kraftfahrzeuglenkern nicht als unverschuldet angesehen

werden (Hinweis E 10.10.1980, 3309/1980, VwSlg 10462 A/1980).
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